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Anlage 1.16: Besondere Zugangsvoraussetzungen für das Zertifikatsstudium International Engineer gem. der 
Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der 
Leuphana Universität Lüneburg 
 
Aufgrund von § 41 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Hochschulgesetzt (NHG) in der Fassung vom 26. Februar 2007 
(Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. September 2019 (Nds. GVBl. S. 261), hat der 
Senat der Leuphana Universität Lüneburg am 20. November 2019 die folgende Anlage 1.16 zur Ordnung über Zugang 
und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg 
vom 13. Juli 2011 (Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 2018 
(Leuphana Gazette Nr. 48/18 vom 23. August 2018) beschlossen. Das Präsidium hat diese Anlage gem. § 37 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 5 NHG am 6. Mai 2020 genehmigt. 
 
 
ABSCHNITT I 
  
Die Regelungen der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg werden wie folgt ergänzt: 
 
Zu § 4 Abs. 1 & Abs. 5: 
 
Der Zugang zum Zertifikatsstudium „International Engineer“ setzt in der Regel einen ersten Abschluss in einem Stu-
dium der Rechtswissenschaft, Architektur, des Bauingenieurwesens, der sonstigen Ingenieurwissenschaften, der 
Wirtschafts- oder Umweltwissenschaften oder einen vergleichbaren Hochschulabschluss voraus. Geeignete Bewer-
berinnen und Bewerber mit einschlägigen Abschlüssen, die im Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen 
dem Niveau sechs zugeordnet sind, also auf derselben Niveaustufe wie ein Bachelorabschluss verortet werden, kön-
nen zum Zertifikatsstudium zugelassen werden.  
 
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen für den Zugang zum Zertifikatsstudium eine mindestens einjährige einschlä-
gige Berufserfahrung nachweisen. Die Berufserfahrung gilt als einschlägig, wenn sie im Baubereich gesammelt und 
in der Regel nach dem ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss (oder einem gleichwertigen Abschluss) er-
worben wurde. 
 
Sämtliche Lehrveranstaltungen und Prüfungen des Zertifikatsstudiums „International Engineer“ finden in englischer 
Sprache statt. Bewerberinnen und Bewerber müssen deshalb darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nach-
weisen. Folgende zum Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 
 

• Dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens sechs Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
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• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Fach- oder Wissenschaftsmedium, 
• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 

Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung 
• oder ein ausreichendes Ergebnis in einem der folgenden Testverfahren: 
• TOEFL internetbasiert mit mind. 80 Punkten, 
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6,0 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level B2, 
• TOEIC-4 Skills Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich Listening and Reading und 310 Punkten im 

Bereich Speaking and Writing. 
 
Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert an-
erkannt werden. 
 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich. 
 
 
Zu § 6 Abs. 2: 
 
Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für das Zertifikatsstudium wird die Vergabe der Studienplätze mit dem im § 6 
Abs. 2 ZugZulO-Zert beschriebenen Verfahren geregelt.  
 
 
II. Punkteberechnung für das hochschuleigene Zulassungsverfahren:  
Praktische Tätigkeiten und studienrelevante außerschulische Leistungen gem. § 6 Abs. 2 Nr. 2  
 

Kategorie Punkte (max. 20)  Nachweis durch 
mindestens sechsmonatige berufliche Leitungstätigkeit 
auf mind. Projektleitungsniveau bzw. Selbständigkeit   

8 Punkte Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. bei Selbstän-
digkeit entsprechender Nachweis 

Mindestens vierwöchiger beruflicher Auslandsaufent-
halt im bauwirtschaftlichen Kontext 

5 Punkte Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. bei Selbstän-
digkeit entsprechender Nachweis 

Berufstätigkeit  
- ab einer Dauer von 2 Jahren  
- ab einer Dauer von 4 Jahren 

 
3 Punkte oder 
5 Punkte 

Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. bei Selbstän-
digkeit entsprechender Nachweis 

Freiwilliges soziales, ökologisches oder kulturelles Jahr 
oder mind. halbjährlich geregelter Freiwilligen- oder  
Zivildienst 

Einmalig 5 Punkte 
 

Bescheinigung der Einsatzstelle/des Trägers mit An-
gabe einer Kontaktperson für evtl. Rückfragen 

Insgesamt mind. 1 jährige ehrenamtliche Tätigkeit im so-
zialen Bereich 
 

Einmalig 4 Punkte 
 

Bescheinigung des Trägers mit Angabe einer Kontakt-
person für evtl. Rückfragen 

Mind. Einjährige Tätigkeit als Schulsprecher/in oder stu-
dentische Vertretung 

Einmalig 3 Punkte 
 

Bescheinigung der (Hoch-)Schule oder Vermerk im 
Zeugnis 
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Zu § 6 Abs. 5: 
Die Vergabe der freien Studienplätze erfolgt zunächst an die Bewerbenden des Zertifikatsstudiums. Sind darüber 
hinaus noch Kapazitäten vorhanden, werden diese an Gasthörende vergeben. 
 
 
ABSCHNITT II 
 
Diese Anlage tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lüne-
burg in Kraft. 
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Erste Änderung der fachspezifischen Anlagen 1.1 Arts & Cultural Production and Cultural Organizations zur 
Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der 
Leuphana Universität Lüneburg 
 
Aufgrund von § 9 der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg hat die Zentrale Studienkommission der Professional School der 
Leuphana Universität Lüneburg am 07. November 2019 die folgende erste Änderung der Anlage 1.1 vom 31. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fa-
kultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg vom 13. Juli 2011 
(Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 2018 (Leuphana Gazette Nr. 
48/18 vom 23. August 2018), beschlossen. Das Präsidium hat diese erste Änderung der fachspezifischen Anlage zur 
Ordnung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 NHG 6. Mai 2020 genehmigt.  
 
 
ABSCHNITT I 
 
Die fachspezifischen Anlage 1.1 zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademi-
schen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 
Die Angaben zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3 werden wie folgt geändert:  

1. Bei den Angaben zum TOEFL wird „80“ durch „92“ ersetzt und die Angaben „computerbasiert mit mindestens 
213 Punkten, papierbasiert mit mindestens 550 Punkten,“ gestrichen. 

2. Bei IELTS wird die Angabe „6.0“ durch „6.5“ ersetzt. 
3. Bei CAE/CPE wird „B2“ durch „C1, Grade B“ ersetzt. 
4. Bei TOEIC wird „ (Listening and Reading) mit mindestens 750 Punkten,“ durch „-4 Skills  Test mit mindestens 

720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im Bereich speaking and writing.“ ersetzt. 
5. Die Angabe „- Test des Fremdsprachenzentrums der Leuphana Universität Lüneburg mit äquivalentem Punkt-

wert.“ wird gestrichen. 
 
 
ABSCHNITT II 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lü-
neburg in Kraft. 
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Neubekanntmachung der Anlage 1.1: Besondere Zugangsvoraussetzungen für das Zertifikatsstudium Arts & 
Cultural Production and Cultural Organizations gem. der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakul-

tätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg  
 

Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wortlaut der Anlage 1.1 vom 31. Mai 2018 
(Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) in der nunmehr geltenden Fassung, unter Berücksichtigung 
der ersten Änderung vom 07. November 2019 (Leuphana Gazette Nr. 01/20 vom 15. Januar 2020) zur Ordnung über 
Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität 
Lüneburg vom 13. Juli 2011 (Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 48/18 vom 23. August 2018), bekannt. 
 
Die Regelungen der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg werden wie folgt ergänzt: 
 
 
Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 2: 
 
Als einschlägige Berufserfahrung gem. § 4 Abs. 1 gelten insbesondere Erfahrungen: 

• aus hauptamtlichen qualifizierten, sowie freiberuflichen Beschäftigungsverhältnissen, 
• aus einer erfolgreich abgeschlossenen, fachnahen Berufsausbildung, 
• aus einem Volontariat, das gleichwertig mit einer fachnahen Berufsausbildung bzw. einer hauptamtlichen 

Beschäftigung ist, 
• aus ehrenamtlichen Tätigkeiten oder Vollzeitpraktika, die gleichwertig mit einer hauptamtlichen Beschäfti-

gung sind. 
Beschäftigungsverhältnisse gelten als qualifiziert, wenn diese überwiegend Tätigkeiten zum Gegenstand hatten, die 
dem Qualifikationsniveau des jeweiligen Hochschulabschlusses entsprechen. 
 
 
Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum 
Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 

• TOEFL internetbasiert mit mindestens 92 Punkten,  
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.5 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level C1, Grade B“, 
• TOEIC„-4 Skills  Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im 

Bereich speaking and writing. 
 

Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt werden: 
• andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert,  
• dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Wissenschaftsmedium, 
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• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 
Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung. 

 
In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Einzelfallprüfung auch anerkannt werden: 

• Telefoninterview und Essay in englischer Sprache, die durch qualifizierte Mitarbeitende der Leuphana Uni-
versität Lüneburg bzw. des Goethe-Instituts als Kooperationspartner abgenommen werden. Die Durchfüh-
rung der Telefoninterviews und die Bewertung der Essays haben sich an einem Gesprächsleitfaden bzw. ei-
nem Bewertungskatalog zu orientieren. Zuständig für die nähere Ausgestaltung (Gesprächsleitfaden bzw. 
Bewertungskatalog) sowie die Einsetzung der qualifizierten Mitarbeitenden, von denen mindestens die 
Hälfte Mitglieder der Universität sein sollen, erfolgt durch den Zulassungsausschuss. 

 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich. 
 
 
Zu § 4 Abs. 5: 
Sofern kein Bachelorabschluss oder ein mindestens gleichwertiger Abschluss vorliegt, sind mind. fünf Jahre einschlä-
gige Berufserfahrung nachzuweisen. 
 
 
Zu § 6 Abs. 2 Nr. 2  
 
II. Punkteberechnung für das hochschuleigene Zulassungsverfahren:  
Praktische Tätigkeiten und studienrelevante außerschulische Leistungen gem. § 6 Abs. 2 Nr. 2  
 

Kategorie Punkte 
(max. 
20)  

Nachweis durch 

(1) Berufstätigkeit  
- ab einer Dauer von 2 Jahren  
- ab einer Dauer von 4 Jahren 
- ab einer Dauer von 7 Jahren 
- ab einer Dauer von 10 Jahren 

 
1 Punkt 
2 Punkte 
3 Punkte 
4 Punkte 

Bescheinigung des Arbeitgebers 

Insgesamt mind. 3-jährige ehren-
amtliche Tätigkeit im Bereich Arts 
and Cultural Management 

2 Punkte Institutionelle Bescheinigung  

Aktive bzw. funktionelle Mitglied-
schaft in Kunst- und Kulturverbän-
den oder Initiativen 

2 Punkte Institutionelle Bescheinigung 

 
 
 
Zu § 6 Abs. 5: 
 
Die Vergabe der freien Studienplätze erfolgt zunächst an die Bewerbenden des Zertifikatsstudiums. Sind darüber 
hinaus noch Kapazitäten vorhanden, werden diese an Gaststudierende vergeben.  
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Erste Änderung der fachspezifischen Anlagen 1.3 Arts & Cultural Consumption and Audiences zur Ordnung 
über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana 
Universität Lüneburg 
 
Aufgrund von § 9 der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg hat die Zentrale Studienkommission der Professional School der 
Leuphana Universität Lüneburg am 07. November 2019 die folgende erste Änderung der Anlage 1.3 vom 31. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fa-
kultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg vom 13. Juli 2011 
(Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 2018 (Leuphana Gazette Nr. 
48/18 vom 23. August 2018), beschlossen. Das Präsidium hat diese erste Änderung der fachspezifischen Anlage zur 
Ordnung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5NHG am 6. Mai 2020 genehmigt.  
 
 
ABSCHNITT I 
 
Die fachspezifischen Anlage 1.3 zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademi-
schen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 
Die Angaben zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3 werden wie folgt geändert:  
1. Bei den Angaben zum TOEFL wird „80“ durch „92“ ersetzt und die Angaben „computerbasiert mit mindestens 

213 Punkten, papierbasiert mit mindestens 550 Punkten,“ gestrichen. 
2. Bei IELTS wird die Angabe „6.0“ durch „6.5“ ersetzt. 
3. Bei CAE/CPE wird „B2“ durch „C1, Grade B“ ersetzt. 
4. Bei TOEIC wird „(Listening and Reading) mit mindestens 750 Punkten,“ durch „-4 Skills Test mit mindestens 

720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im Bereich speaking and writing.“ ersetzt. 
5. Die Angabe „- Test des Fremdsprachenzentrums der Leuphana Universität Lüneburg mit äquivalentem Punkt-

wert.“ wird gestrichen. 
 
 
ABSCHNITT II 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lü-
neburg in Kraft. 
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Neubekanntmachung der Anlage 1.3: Besondere Zugangsvoraussetzungen für das Zertifikatsstudium Arts & 
Cultural Consumption and Audiences gem. der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergrei-
fenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg  

 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wortlaut der Anlage 1.3 vom 31. Mai 2018 
(Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) in der nunmehr geltenden Fassung, unter Berücksichtigung 
der  ersten Änderung vom 07. November 2019 (Leuphana Gazette Nr. 01/20 vom 15. Januar 2020)  zur Ordnung 
über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Univer-
sität Lüneburg vom 13. Juli 2011 (Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. 
Mai 2018 (Leuphana Gazette Nr. 48/18 vom 23. August 2018), bekannt. 
 
Die Regelungen der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg werden wie folgt ergänzt: 
 
 
Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 2: 
 
Als einschlägige Berufserfahrung gem. § 4 Abs. 1 gelten insbesondere Erfahrungen: 

• aus hauptamtlichen qualifizierten, sowie freiberuflichen Beschäftigungsverhältnissen, 
• aus einer erfolgreich abgeschlossenen, fachnahen Berufsausbildung, 
• aus einem Volontariat, das gleichwertig mit einer fachnahen Berufsausbildung bzw. einer hauptamtlichen 

Beschäftigung ist, 
• aus ehrenamtlichen Tätigkeiten oder Vollzeitpraktika, die gleichwertig mit einer hauptamtlichen Beschäfti-

gung sind. 
Beschäftigungsverhältnisse gelten als qualifiziert, wenn diese überwiegend Tätigkeiten zum Gegenstand hatten, die 
dem Qualifikationsniveau des jeweiligen Hochschulabschlusses entsprechen. 
 
 
Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum 
Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 

• TOEFL internetbasiert mit mindestens 92 Punkten,  
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.5 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level C1, Grade B“, 
• TOEIC„-4 Skills  Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im 

Bereich speaking and writing. 
 

Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt werden: 
• andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert,  
• dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Wissenschaftsmedium, 
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• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 
Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung. 

 
In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Einzelfallprüfung auch anerkannt werden: 

• Telefoninterview und Essay in englischer Sprache, die durch qualifizierte Mitarbeitende der Leuphana Uni-
versität Lüneburg bzw. des Goethe-Instituts als Kooperationspartner abgenommen werden. Die Durchfüh-
rung der Telefoninterviews und die Bewertung der Essays haben sich an einem Gesprächsleitfaden bzw. ei-
nem Bewertungskatalog zu orientieren. Zuständig für die nähere Ausgestaltung (Gesprächsleitfaden bzw. 
Bewertungskatalog) sowie die Einsetzung der qualifizierten Mitarbeitenden, von denen mindestens die 
Hälfte Mitglieder der Universität sein sollen, erfolgt durch den Zulassungsausschuss. 

 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich. 
 
 
Zu § 4 Abs. 5: 
Sofern kein Bachelorabschluss oder ein mindestens gleichwertiger Abschluss vorliegt, sind mind. fünf Jahre einschlä-
gige Berufserfahrung nachzuweisen. 
 
 
Zu § 6 Abs. 2 Nr. 2  
 
II. Punkteberechnung für das hochschuleigene Zulassungsverfahren:  
Praktische Tätigkeiten und studienrelevante außerschulische Leistungen gem. § 6 Abs. 2 Nr. 2  
 

Kategorie Punkte (max. 
20)  

Nachweis durch 

Berufstätigkeit  
- ab einer Dauer von 2 Jahren  
- ab einer Dauer von 4 Jahren 
- ab einer Dauer von 7 Jahren 
- ab einer Dauer von 10 Jahren 

 
1 Punkt 
2 Punkte 
3 Punkte 
4 Punkte 

Bescheinigung des Arbeitgebers 

Insgesamt mind. 3-jährige ehren-
amtliche Tätigkeit im Bereich 
Arts and Cultural Management 

2 Punkte Institutionelle Bescheinigung  

Aktive bzw. funktionelle Mitglied-
schaft in Kunst- und Kulturver-
bänden oder Initiativen 

2 Punkte Institutionelle Bescheinigung 

 
 
 
Zu § 6 Abs. 5: 
 
Die Vergabe der freien Studienplätze erfolgt zunächst an die Bewerbenden des Zertifikatsstudiums. Sind darüber 
hinaus noch Kapazitäten vorhanden, werden diese an Gaststudierende vergeben.  
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Erste Änderung der fachspezifischen Anlagen 1.4 International Cultural Management zur Ordnung über Zugang 
und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lü-
neburg 
 
Aufgrund von § 9 der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg hat die Zentrale Studienkommission der Professional School der 
Leuphana Universität Lüneburg am 07. November 2019 die folgende erste Änderung der Anlage 1.4 vom 31. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fa-
kultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg vom 13. Juli 2011 
(Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 2018 (Leuphana Gazette Nr. 
48/18 vom 23. August 2018), beschlossen. Das Präsidium hat diese erste Änderung der fachspezifischen Anlage zur 
Ordnung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 NHG am 6. Mai 2020 genehmigt.  
 
 
ABSCHNITT I 
 
Die fachspezifischen Anlage 1.4 zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademi-
schen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 
Die Angaben zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3 werden wie folgt geändert:  
1. Bei den Angaben zum TOEFL wird „80“ durch „92“ ersetzt und die Angaben „computerbasiert mit mindestens 

213 Punkten, papierbasiert mit mindestens 550 Punkten,“ gestrichen. 
2. Bei IELTS wird die Angabe „6.0“ durch „6.5“ ersetzt. 
3. Bei CAE/CPE wird „B2“ durch „C1, Grade B“ ersetzt. 
4. Bei TOEIC wird „ (Listening and Reading) mit mindestens 750 Punkten,“ durch „-4 Skills  Test mit mindestens 

720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im Bereich speaking and writing.“ ersetzt. 
5. Die Angabe „- Test des Fremdsprachenzentrums der Leuphana Universität Lüneburg mit äquivalentem Punkt-

wert.“ wird gestrichen. 
 
 
ABSCHNITT II 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lü-
neburg in Kraft. 
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Neubekanntmachung der Anlage 1.4: Besondere Zugangsvoraussetzungen für das Zertifikatsstudium Interna-
tional Cultural Management in Transition gem. der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsüber-
greifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg  

 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wortlaut der Anlage 1.4 vom 31. Mai 2018 
(Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) in der nunmehr geltenden Fassung, unter Berücksichtigung 
der ersten Änderung vom 07. November 2019 (Leuphana Gazette Nr. 01/20 vom 15. Januar 2020) zur Ordnung über 
Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität 
Lüneburg vom 13. Juli 2011 (Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 48/18 vom 23. August 2018), bekannt. 
 
Die Regelungen der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg werden wie folgt ergänzt: 
 
 
Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 2: 
 
Als einschlägige Berufserfahrung gem. § 4 Abs. 1 gelten insbesondere Erfahrungen: 

• aus hauptamtlichen qualifizierten, sowie freiberuflichen Beschäftigungsverhältnissen, 
• aus einer erfolgreich abgeschlossenen, fachnahen Berufsausbildung, 
• aus einem Volontariat, das gleichwertig mit einer fachnahen Berufsausbildung bzw. einer hauptamtlichen 

Beschäftigung ist, 
• aus ehrenamtlichen Tätigkeiten oder Vollzeitpraktika, die gleichwertig mit einer hauptamtlichen Beschäfti-

gung sind. 
Beschäftigungsverhältnisse gelten als qualifiziert, wenn diese überwiegend Tätigkeiten zum Gegenstand hatten, die 
dem Qualifikationsniveau des jeweiligen Hochschulabschlusses entsprechen. 
 
 
Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum 
Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 

• TOEFL internetbasiert mit mindestens 92 Punkten,  
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.5 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level C1, Grade B“, 
• TOEIC„-4 Skills  Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im 

Bereich speaking and writing. 
 

Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt werden: 
• andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert,  
• dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Wissenschaftsmedium, 
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• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 
Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung. 

 
In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Einzelfallprüfung auch anerkannt werden: 

• Telefoninterview und Essay in englischer Sprache, die durch qualifizierte Mitarbeitende der Leuphana Uni-
versität Lüneburg bzw. des Goethe-Instituts als Kooperationspartner abgenommen werden. Die Durchfüh-
rung der Telefoninterviews und die Bewertung der Essays haben sich an einem Gesprächsleitfaden bzw. ei-
nem Bewertungskatalog zu orientieren. Zuständig für die nähere Ausgestaltung (Gesprächsleitfaden bzw. 
Bewertungskatalog) sowie die Einsetzung der qualifizierten Mitarbeitenden, von denen mindestens die 
Hälfte Mitglieder der Universität sein sollen, erfolgt durch den Zulassungsausschuss. 

 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich. 
 
Zu § 4 Abs. 5: 
Sofern kein Bachelorabschluss oder ein mindestens gleichwertiger Abschluss vorliegt, sind mind. fünf Jahre einschlä-
gige Berufserfahrung nachzuweisen. 
 
Zu § 6 Abs. 2 Nr. 2  
 
II. Punkteberechnung für das hochschuleigene Zulassungsverfahren:  
Praktische Tätigkeiten und studienrelevante außerschulische Leistungen gem. § 6 Abs. 2 Nr. 2  
 

Kategorie Punkte 
(max. 
20)  

Nachweis durch 

Berufstätigkeit  
- ab einer Dauer von 2 Jahren  
- ab einer Dauer von 4 Jahren 
- ab einer Dauer von 7 Jahren 
- ab einer Dauer von 10 Jahren 

 
1 Punkt 
2 Punkte 
3 Punkte 
4 Punkte 

Bescheinigung des Arbeitgebers 

Insgesamt mind. 3-jährige ehrenamtliche Tätigkeit 
im Bereich Arts and Cultural Management 

2 Punkte Institutionelle Bescheinigung  

Aktive bzw. funktionelle Mitgliedschaft in Kunst- und 
Kulturverbänden oder Initiativen 

2 Punkte Institutionelle Bescheinigung 

 
Zu § 6 Abs. 5: 
 
Die Vergabe der freien Studienplätze erfolgt zunächst an die Bewerbenden des Zertifikatsstudiums. Sind darüber 
hinaus noch Kapazitäten vorhanden, werden diese an Gaststudierende vergeben.  
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Erste Änderung der fachspezifischen Anlagen 1.10 Human Rights zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu 
den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg 
 
Aufgrund von § 9 der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg hat die Zentrale Studienkommission der Professional School der 
Leuphana Universität Lüneburg am 07. November 2019 die folgende erste Änderung der Anlage 1.10 vom 31. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fa-
kultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg vom 13. Juli 2011 
(Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 2018 (Leuphana Gazette Nr. 
48/18 vom 23. August 2018), beschlossen. Das Präsidium hat diese erste Änderung der fachspezifischen Anlage zur 
Ordnung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. NHG 6. Mai 2020 genehmigt.  
 
 
ABSCHNITT I 
 
Die fachspezifischen Anlage 1.10 zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademi-
schen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 
Nach „juristischer Tätigkeit.“ wird folgender neuer Bereich eingefügt: 
„Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum 

Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 
• TOEFL internetbasiert mit mindestens 92 Punkten,  
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.5 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level C1, Grade B“, 
• TOEIC„-4 Skills  Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im Bereich 

speaking and writing. 
 
Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt werden: 
• andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert,  
• dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Wissenschaftsmedium, 
• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 

Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung. 
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In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Einzelfallprüfung auch anerkannt werden: 
• Telefoninterview und Essay in englischer Sprache, die durch qualifizierte Mitarbeitende der Leuphana Universi-

tät Lüneburg bzw. des Goethe-Instituts als Kooperationspartner abgenommen werden. Die Durchführung der 
Telefoninterviews und die Bewertung der Essays haben sich an einem Gesprächsleitfaden bzw. einem Bewer-
tungskatalog zu orientieren. Zuständig für die nähere Ausgestaltung (Gesprächsleitfaden bzw. Bewertungska-
talog) sowie die Einsetzung der qualifizierten Mitarbeitenden, von denen mindestens die Hälfte Mitglieder der 
Universität sein sollen, erfolgt durch den Zulassungsausschuss. 

 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich.“ 
 
 
ABSCHNITT II 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lü-
neburg in Kraft. 
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Neubekanntmachung der Anlage 1.10: Besondere Zugangsvoraussetzungen für das Zertifikatsstudium Hu-
man Rights gem. der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zer-
tifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg 

 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wortlaut der Anlage 1.10 vom 31. Mai 2018 
(Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) in der nunmehr geltenden Fassung, unter Berücksichtigung 
der ersten Änderung vom 07. November 2019 (Leuphana Gazette Nr. 01/20 vom 15. Januar 2020) zur Ordnung über 
Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität 
Lüneburg vom 13. Juli 2011 (Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 48/18 vom 23. August 2018), bekannt. 
 
Die Regelungen der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg werden wie folgt ergänzt: 
 
 
Zu § 4 Abs. 1Ziff. 2: 
 
Als einschlägige Berufserfahrung gelten Zeiten aus hauptamtlich qualifizierten Beschäftigungsverhältnissen bzw. aus 
freiberuflicher Beschäftigung oder der juristischen Tätigkeit. 
 
 
Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum 
Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 

• TOEFL internetbasiert mit mindestens 92 Punkten,  
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.5 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level C1, Grade B“, 
• TOEIC„-4 Skills  Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im 

Bereich speaking and writing. 
 
Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt werden: 

• andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert,  
• dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Wissenschaftsmedium, 
• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 

Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung. 
 
In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Einzelfallprüfung auch anerkannt werden: 

• Telefoninterview und Essay in englischer Sprache, die durch qualifizierte Mitarbeitende der Leuphana Uni-
versität Lüneburg bzw. des Goethe-Instituts als Kooperationspartner abgenommen werden. Die Durchfüh-
rung der Telefoninterviews und die Bewertung der Essays haben sich an einem Gesprächsleitfaden bzw. ei-
nem Bewertungskatalog zu orientieren. Zuständig für die nähere Ausgestaltung (Gesprächsleitfaden bzw. 
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Bewertungskatalog) sowie die Einsetzung der qualifizierten Mitarbeitenden, von denen mindestens die 
Hälfte Mitglieder der Universität sein sollen, erfolgt durch den Zulassungsausschuss. 

 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich. 
 
 
Zu § 6 Abs. 1: 
 
Die Vergabe der freien Studienplätze innerhalb des Zertifikatsstudiums erfolgt anhand der Ranglistenbildung über 
die Gesamtnote des Bachelorabschlusses oder eines gleichwertigen Hochschulabschlusses. 
 
 
Zu § 6 Abs. 5: 
 
Die Vergabe der freien Studienplätze erfolgt zunächst an die Bewerbenden des Zertifikatsstudiums. Sind darüber 
hinaus noch Kapazitäten vorhanden, werden diese an Gaststudierende vergeben.  
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Erste Änderung der fachspezifischen Anlagen 1.11 Competition Law zur Ordnung über Zugang und Zulassung 
zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg 
 
Aufgrund von § 9 der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg hat die Zentrale Studienkommission der Professional School der 
Leuphana Universität Lüneburg am 07. November 2019 die folgende erste Änderung der Anlage 1.11 vom 31. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fa-
kultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg vom 13. Juli 2011 
(Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 2018 (Leuphana Gazette Nr. 
48/18 vom 23. August 2018), beschlossen. Das Präsidium hat diese erste Änderung der fachspezifischen Anlage zur 
Ordnung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 NHG am 6. Mai 2020 genehmigt.  
 
 
ABSCHNITT I 
 
Die fachspezifischen Anlage 1.11 zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademi-
schen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 
Nach „juristischer Tätigkeit.“ wird folgender neuer Bereich eingefügt: 
„Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum 

Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 
• TOEFL internetbasiert mit mindestens 92 Punkten,  
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.5 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level C1, Grade B“, 
• TOEIC„-4 Skills  Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im Bereich 

speaking and writing. 
 
Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt werden: 
• andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert,  
• dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Wissenschaftsmedium, 
• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 

Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung. 
 
In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Einzelfallprüfung auch anerkannt werden: 
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• Telefoninterview und Essay in englischer Sprache, die durch qualifizierte Mitarbeitende der Leuphana Universi-
tät Lüneburg bzw. des Goethe-Instituts als Kooperationspartner abgenommen werden. Die Durchführung der 
Telefoninterviews und die Bewertung der Essays haben sich an einem Gesprächsleitfaden bzw. einem Bewer-
tungskatalog zu orientieren. Zuständig für die nähere Ausgestaltung (Gesprächsleitfaden bzw. Bewertungska-
talog) sowie die Einsetzung der qualifizierten Mitarbeitenden, von denen mindestens die Hälfte Mitglieder der 
Universität sein sollen, erfolgt durch den Zulassungsausschuss. 

 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich.“ 
 
 
ABSCHNITT II 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lü-
neburg in Kraft. 
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Neubekanntmachung der Anlage 1.11: Besondere Zugangsvoraussetzungen für das Zertifikatsstudium Com-
petition Law gem. der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen 
Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg  

 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wortlaut der Anlage 1.11 vom 31. Mai 2018 
(Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) in der nunmehr geltenden Fassung, unter Berücksichtigung 
der ersten Änderung vom 07. November 2019 (Leuphana Gazette Nr. 01/20 vom 15. Januar 2020) zur Ordnung über 
Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität 
Lüneburg vom 13. Juli 2011 (Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 48/18 vom 23. August 2018), bekannt. 
 
Die Regelungen der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg werden wie folgt ergänzt: 
 
 
Zu § 4 Abs. 1Ziff. 2: 
 
Als einschlägige Berufserfahrung gelten Zeiten aus hauptamtlich qualifizierten Beschäftigungsverhältnissen bzw. aus 
freiberuflicher Beschäftigung oder der juristischen Tätigkeit. 
 
 
Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum 
Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 

• TOEFL internetbasiert mit mindestens 92 Punkten,  
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.5 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level C1, Grade B“, 
• TOEIC„-4 Skills  Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im 

Bereich speaking and writing. 
 
Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt werden: 

• andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert,  
• dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Wissenschaftsmedium, 
• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 

Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung. 
 
In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Einzelfallprüfung auch anerkannt werden: 

• Telefoninterview und Essay in englischer Sprache, die durch qualifizierte Mitarbeitende der Leuphana Uni-
versität Lüneburg bzw. des Goethe-Instituts als Kooperationspartner abgenommen werden. Die Durchfüh-
rung der Telefoninterviews und die Bewertung der Essays haben sich an einem Gesprächsleitfaden bzw. ei-
nem Bewertungskatalog zu orientieren. Zuständig für die nähere Ausgestaltung (Gesprächsleitfaden bzw. 
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Bewertungskatalog) sowie die Einsetzung der qualifizierten Mitarbeitenden, von denen mindestens die 
Hälfte Mitglieder der Universität sein sollen, erfolgt durch den Zulassungsausschuss. 

 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich. 
 
Zu § 6 Abs. 1: 
 
Die Vergabe der freien Studienplätze innerhalb des Zertifikatsstudiums erfolgt anhand der Ranglistenbildung über 
die Gesamtnote des Bachelorabschlusses oder eines gleichwertigen Hochschulabschlusses. 
 
Zu § 6 Abs. 5: 
 
Die Vergabe der freien Studienplätze erfolgt zunächst an die Bewerbenden des Zertifikatsstudiums. Sind darüber 
hinaus noch Kapazitäten vorhanden, werden diese an Gaststudierende vergeben.  
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Erste Änderung der fachspezifischen Anlagen 1.12 Regulation Law zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu 
den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg 
 
Aufgrund von § 9 der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg hat die Zentrale Studienkommission der Professional School der 
Leuphana Universität Lüneburg am 07. November 2019 die folgende erste Änderung der Anlage 1.12 vom 31. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fa-
kultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg vom 13. Juli 2011 
(Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 2018 (Leuphana Gazette Nr. 
48/18 vom 23. August 2018), beschlossen. Das Präsidium hat diese erste Änderung der fachspezifischen Anlage zur 
Ordnung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 NHG am 6. Mai 2020 genehmigt.  
 
 
ABSCHNITT I 
 
Die fachspezifischen Anlage 1.12 zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademi-
schen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 
Nach „juristischer Tätigkeit.“ wird folgender neuer Bereich eingefügt: 
„Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum 

Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 
• TOEFL internetbasiert mit mindestens 92 Punkten,  
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.5 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level C1, Grade B“, 
• TOEIC„-4 Skills  Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im Bereich 

speaking and writing. 
 
Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt werden: 
• andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert,  
• dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Wissenschaftsmedium, 
• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 

Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung. 
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In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Einzelfallprüfung auch anerkannt werden: 
• Telefoninterview und Essay in englischer Sprache, die durch qualifizierte Mitarbeitende der Leuphana Universi-

tät Lüneburg bzw. des Goethe-Instituts als Kooperationspartner abgenommen werden. Die Durchführung der 
Telefoninterviews und die Bewertung der Essays haben sich an einem Gesprächsleitfaden bzw. einem Bewer-
tungskatalog zu orientieren. Zuständig für die nähere Ausgestaltung (Gesprächsleitfaden bzw. Bewertungska-
talog) sowie die Einsetzung der qualifizierten Mitarbeitenden, von denen mindestens die Hälfte Mitglieder der 
Universität sein sollen, erfolgt durch den Zulassungsausschuss. 

 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich.“ 
 
 
ABSCHNITT II 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lü-
neburg in Kraft. 
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Neubekanntmachung der Anlage 1.12: Besondere Zugangsvoraussetzungen für das Zertifikatsstudium Regu-
lation Law gem. der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zer-
tifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg  

 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wortlaut der Anlage 1.12 vom 31. Mai 2018 
(Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) in der nunmehr geltenden Fassung, unter Berücksichtigung 
der  ersten Änderung vom 07. November 2019 (Leuphana Gazette Nr. 01/20 vom 15. Januar 2020) zur Ordnung über 
Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität 
Lüneburg vom 13. Juli 2011 (Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 48/18 vom 23. August 2018), bekannt. 
 
Die Regelungen der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg werden wie folgt ergänzt: 
 
Zu § 4 Abs. 1Ziff. 2: 
 
Als einschlägige Berufserfahrung gelten Zeiten aus hauptamtlich qualifizierten Beschäftigungsverhältnissen bzw. aus 
freiberuflicher Beschäftigung oder der juristischen Tätigkeit. 
 
Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum 
Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 

• TOEFL internetbasiert mit mindestens 92 Punkten,  
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.5 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level C1, Grade B“, 
• TOEIC„-4 Skills  Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im 

Bereich speaking and writing. 
 
Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt werden: 

• andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert,  
• dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Wissenschaftsmedium, 
• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 

Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung. 
 
In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Einzelfallprüfung auch anerkannt werden: 

• Telefoninterview und Essay in englischer Sprache, die durch qualifizierte Mitarbeitende der Leuphana Uni-
versität Lüneburg bzw. des Goethe-Instituts als Kooperationspartner abgenommen werden. Die Durchfüh-
rung der Telefoninterviews und die Bewertung der Essays haben sich an einem Gesprächsleitfaden bzw. ei-
nem Bewertungskatalog zu orientieren. Zuständig für die nähere Ausgestaltung (Gesprächsleitfaden bzw. 
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Bewertungskatalog) sowie die Einsetzung der qualifizierten Mitarbeitenden, von denen mindestens die 
Hälfte Mitglieder der Universität sein sollen, erfolgt durch den Zulassungsausschuss. 

 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich. 
 
Zu § 6 Abs. 1: 
 
Die Vergabe der freien Studienplätze innerhalb des Zertifikatsstudiums erfolgt anhand der Ranglistenbildung über 
die Gesamtnote des Bachelorabschlusses oder eines gleichwertigen Hochschulabschlusses. 
 
Zu § 6 Abs. 5: 
 
Die Vergabe der freien Studienplätze erfolgt zunächst an die Bewerbenden des Zertifikatsstudiums. Sind darüber 
hinaus noch Kapazitäten vorhanden, werden diese an Gaststudierende vergeben. 
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Erste Änderung der fachspezifischen Anlagen 1.13 European and International Law zur Ordnung über Zugang 
und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lü-
neburg 
 
Aufgrund von § 9 der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg hat die Zentrale Studienkommission der Professional School der 
Leuphana Universität Lüneburg am 07. November 2019 die folgende erste Änderung der Anlage 1.13 vom 31. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fa-
kultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg vom 13. Juli 2011 
(Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 2018 (Leuphana Gazette Nr. 
48/18 vom 23. August 2018), beschlossen. Das Präsidium hat diese erste Änderung der fachspezifischen Anlage zur 
Ordnung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 NHG am 6. Mai 2020 genehmigt.  
 
 
ABSCHNITT I 
 
Die fachspezifischen Anlage 1.13 zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademi-
schen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 
Nach „juristischer Tätigkeit.“ wird folgender neuer Bereich eingefügt: 
„Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum 

Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 
• TOEFL internetbasiert mit mindestens 92 Punkten,  
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.5 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level C1, Grade B“, 
• TOEIC„-4 Skills  Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im Bereich 

speaking and writing. 
 
Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt werden: 
• andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert,  
• dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Wissenschaftsmedium, 
• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 

Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung. 
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In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Einzelfallprüfung auch anerkannt werden: 
• Telefoninterview und Essay in englischer Sprache, die durch qualifizierte Mitarbeitende der Leuphana Universi-

tät Lüneburg bzw. des Goethe-Instituts als Kooperationspartner abgenommen werden. Die Durchführung der 
Telefoninterviews und die Bewertung der Essays haben sich an einem Gesprächsleitfaden bzw. einem Bewer-
tungskatalog zu orientieren. Zuständig für die nähere Ausgestaltung (Gesprächsleitfaden bzw. Bewertungska-
talog) sowie die Einsetzung der qualifizierten Mitarbeitenden, von denen mindestens die Hälfte Mitglieder der 
Universität sein sollen, erfolgt durch den Zulassungsausschuss. 

 
Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich.“ 
 
 
ABSCHNITT II 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lü-
neburg in Kraft. 
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Neubekanntmachung der Anlage 1.13: Besondere Zugangsvoraussetzungen für das Zertifikatsstudium Euro-
pean and International Law gem. der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden 
akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg  

 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wortlaut der Anlage 1.13 vom 31. Mai 2018 
(Leuphana Gazette Nr. 51/18 vom 10. September 2018) in der nunmehr geltenden Fassung, unter Berücksichtigung 
der ersten Änderung vom 07. November 2019 (Leuphana Gazette Nr. 01/20 vom 15. Januar 2020) zur Ordnung über 
Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität 
Lüneburg vom 13. Juli 2011 (Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 48/18 vom 23. August 2018), bekannt. 
 
Die Regelungen der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg werden wie folgt ergänzt: 
 
Zu § 4 Abs. 1Ziff. 2: 
 
Als einschlägige Berufserfahrung gelten Zeiten aus hauptamtlich qualifizierten Beschäftigungsverhältnissen bzw. aus 
freiberuflicher Beschäftigung oder der juristischen Tätigkeit. 
 
Zu § 4 Abs. 1 Ziff. 3: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus besondere Englischkenntnisse nachweisen. Folgende zum 
Zeitpunkt der Bewerbung gültige Testergebnisse werden als ausreichend anerkannt: 

• TOEFL internetbasiert mit mindestens 92 Punkten,  
• IELTS (Academic Version) mit mindestens 6.5 Punkten, 
• CAE/CPE mit mindestens Level C1, Grade B“, 
• TOEIC„-4 Skills Test mit mindestens 720 Punkten im Bereich listening and reading und 310 Punkten im 

Bereich speaking and writing. 
 
Auf Antrag und nach Einzelfallprüfung können auch anerkannt werden: 

• andere gängige Testverfahren mit äquivalentem Punktwert,  
• dokumentierter Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Ausland von mindestens 6 Monaten Dauer, 
• dokumentierte Tätigkeit in einem englischsprachigen Unternehmen von mindestens 12 Monaten Dauer, 
• englischsprachige Publikation in einem anerkannten Wissenschaftsmedium, 
• rein englischsprachiges Hochschulstudium (in Vollzeit im In- oder Ausland) von mindestens einem Semester 

Dauer mit erfolgreich absolvierter Prüfungsleistung. 
 
In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag und nach Einzelfallprüfung auch anerkannt werden: 

• Telefoninterview und Essay in englischer Sprache, die durch qualifizierte Mitarbeitende der Leuphana Uni-
versität Lüneburg bzw. des Goethe-Instituts als Kooperationspartner abgenommen werden. Die Durchfüh-
rung der Telefoninterviews und die Bewertung der Essays haben sich an einem Gesprächsleitfaden bzw. ei-
nem Bewertungskatalog zu orientieren. Zuständig für die nähere Ausgestaltung (Gesprächsleitfaden bzw. 
Bewertungskatalog) sowie die Einsetzung der qualifizierten Mitarbeitenden, von denen mindestens die 
Hälfte Mitglieder der Universität sein sollen, erfolgt durch den Zulassungsausschuss. 
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Bewerberinnen und Bewerber mit der Muttersprache Englisch müssen diesen Nachweis nicht erbringen. 
Ein Nachweis deutscher Sprachkenntnisse ist nicht erforderlich. 
 
Zu § 6 Abs. 1: 
 
Die Vergabe der freien Studienplätze innerhalb des Zertifikatsstudiums erfolgt anhand der Ranglistenbildung über 
die Gesamtnote des Bachelorabschlusses oder eines gleichwertigen Hochschulabschlusses. 
 
Zu § 6 Abs. 5: 
 
Die Vergabe der freien Studienplätze erfolgt zunächst an die Bewerbenden des Zertifikatsstudiums. Sind darüber 
hinaus noch Kapazitäten vorhanden, werden diese an Gaststudierende vergeben. 
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Erste Änderung der fachspezifischen Anlagen 1.14 Gestörter Bauablauf und Nachträge zur Ordnung über Zu-
gang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität 
Lüneburg 
 
Aufgrund von § 9 der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg hat die Zentrale Studienkommission der Professional School der 
Leuphana Universität Lüneburg am 07. November 2019 die folgende erste Änderung der Anlage 1.14 vom 09. Mai 
2019 (Leuphana Gazette Nr. 49/19 vom 18. September 2019) zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fa-
kultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg vom 13. Juli 2011 
(Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 2018 (Leuphana Gazette Nr. 
48/18 vom 23. August 2018), beschlossen. Das Präsidium hat diese erste Änderung der fachspezifischen Anlage zur 
Ordnung gem. § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 NHG am 6. Mai 2020 genehmigt.  
 
 
ABSCHNITT I 
 
Die fachspezifischen Anlage 1.14 zur Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademi-
schen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg wird wie folgt geändert: 
 
Die Angaben zu § 4 Abs. 1 und 5 wie folgt geändert: 
Der Satz „Über Ausnahmen entscheidet der Zulassungsausschuss auf begründeten Antrag.“ wird gestrichen. 
 
 
ABSCHNITT II 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lü-
neburg in Kraft. 
  



Gazette 78/20 – 02. Juli 2020      32 
 

Neubekanntmachung der Anlage 1.14 Besondere Zugangsvoraussetzungen für das Zertifikatsstudium Gestör-
ter Bauablauf und Nachträge gem. der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden 
akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität Lüneburg 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wortlaut der Anlage 1.14 vom 09. Mai 2019 
(Leuphana Gazette Nr. 49/19 vom 18. September 2019) in der nunmehr geltenden Fassung, unter Berücksichtigung 
der ersten Änderung vom 07. November 2019 (Leuphana Gazette Nr. 01/20 vom 15. Januar 2020) zur Ordnung über 
Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikatsstudien der Leuphana Universität 
Lüneburg vom 13. Juli 2011 (Leuphana Gazette Nr. 20/11 vom 29. September 2011), zuletzt geändert am 16. Mai 
2018 (Leuphana Gazette Nr. 48/18 vom 23. August 2018), bekannt. 
 
Die Regelungen der Ordnung über Zugang und Zulassung zu den fakultätsübergreifenden akademischen Zertifikats-
studien der Leuphana Universität Lüneburg werden wie folgt ergänzt: 
 
Zu § 4 Abs. 1 und 5: 
Der Zugang zum Zertifikatsstudium „Gestörter Bauablauf und Nachträge“ setzt in der Regel einen Bachelorabschluss 
in einem Studium der Rechtswissenschaft, Architektur, des Bauingenieurwesens, der sonstigen Ingenieurwissen-
schaften, der Wirtschafts- oder Umweltwissenschaften oder eines gleichwertigen Hochschulabschlusses voraus. Ge-
eignete Bewerberinnen und Bewerber mit einschlägigen Abschlüssen, die im Deutschen und Europäischen Qualifi-
kationsrahmen dem Niveau sechs zugeordnet sind, also auf derselben Niveaustufe wie ein Bachelorabschluss veror-
tet werden, können zum Zertifikatsstudium zugelassen werden.  
 
Die Bewerberinnen und Bewerber sollen für den Zugang zum Zertifikatsstudium „Gestörter Bauablauf und Nach-
träge“ eine mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung nachweisen. Die Berufserfahrung gilt als einschlä-
gig, wenn sie im Baubereich gesammelt und in der Regel nach dem ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss 
(oder einem gleichwertigen Abschluss) erworben wurde.  
 
Zu § 6 Abs. 2: 
Die Vergabe der Studienplätze erfolgt im Zertifikatsstudium „Gestörter Bauablauf und Nachträge“ gemäß des in § 6 
Abs. 2 beschriebenen Verfahrens.  
 
Zu § 6 Abs. 5: 
Die Vergabe der freien Studienplätze erfolgt zunächst an die Bewerbenden des Zertifikatsstudiums. Sind darüber 
hinaus noch Kapazitäten vorhanden, werden diese an Gasthörende vergeben.  
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II. Punkteberechnung für das hochschuleigene Zulassungsverfahren:  
Praktische Tätigkeiten und studienrelevante außerschulische Leistungen gem. § 6 Abs. 2 Nr. 2 
 

Kategorie Punkte (max. 
20)  
 

Nachweis durch 

Mindestens sechsmonatige berufliche Leitungstätigkeit auf 
mind. Projektleitungsniveau (dem Zulassungsausschuss ob-
liegt die Einordnung) bzw. Selbständigkeit 
 

5 Punkte Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. bei Selbständigkeit 
entsprechender Nachweis 

Berufstätigkeit  
- ab einer Dauer von 2 Jahren  
- ab einer Dauer von 4 Jahren 

 

 
3 Punkte oder 
5 Punkte 

Bescheinigung des Arbeitgebers 

Freiwilliges soziales, ökologisches oder kulturelles Jahr oder 
mind. halbjährlich geregelter Freiwilligen- oder Zivildienst 
 

Einmalig 5 Punkte 
 

Bescheinigung der Einsatzstelle/des Trägers mit Angabe ei-
ner Kontaktperson für evtl. Rückfragen 

Insgesamt mind. einjährige ehrenamtliche Tätigkeit im sozi-
alen Bereich 
 

Einmalig 4 Punkte 
 

Bescheinigung des Trägers mit Angabe einer Kontaktperson 
für evtl. Rückfragen 

Mindestens einjährige Tätigkeit als Schulsprecher/in oder 
studentische Vertretung 
 

Einmalig 3 Punkte 
 

Bescheinigung der (Hoch-) Schule oder Vermerk im Zeugnis 
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